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Öffentliche Anhörung des Ausschusses für Gesundheit des Deutschen 
Bundestages 
 
 
Sehr geehrte Frau Dr. Bunge, 

die Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe hat erst vor 
wenigen Tagen von der für die kommende Woche anberaumten öffentlichen Anhö-
rung des Ausschusses für Gesundheit des Deutschen Bundestages Kenntnis erhal-
ten.  

Mit Bedauern und Unverständnis haben wir dabei feststellen müssen, dass unsere 
Organisation als sachverständiger Verband nicht geladen ist.  

Unverständlich ist uns dies, da die Mitglieder der BAGüS, die 23 überörtlichen Trä-
ger der Sozialhilfe im Bundesgebiet, trotz inzwischen in einigen Ländern erfolgter 
Kommunalisierung der Aufgaben der Pflege nach wie vor der größte Erbringer von 
Leistungen in der stationären Pflege sind, wenn Heimbewohner die notwendigen 
Pflegeleistungen nicht aus eigenen Mitteln aufbringen können.  
Auch führen die überörtlichen Träger der Sozialhilfe in aller Regel für die Sozialhilfe-
träger im Bundesgebiet gemeinsam mit den Trägern der Pflegeversicherung die 
Vergütungsverhandlungen.  

Darüber hinaus möchte ich daran erinnern, dass die BAGüS seit Jahren sich intensiv 
und konstruktiv für die Einführung der Pflegeversicherung, die Weiterentwicklung 
und ihre praktische Umsetzung eingesetzt und dabei mitgewirkt hat. Es ist für uns 
daher nicht nachvollziehbar, warum wir in den wichtigen Prozess der Beratungen 
über das Pflege-Weiterentwicklungsgesetz nicht einbezogen werden.  

Mitglieder: Bezirk Mittelfranken, Ansbach - Bezirk Schwaben, Augsburg - Bezirk Oberfranken, Bayreuth - Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales, Berlin - Der Senator für Arbeit, 
Frauen, Gesundheit, Jugend, und Soziales Bremen - Landesamt für Soziales und Versorgung des Landes Brandenburg, Cottbus - Sozialagentur Sachsen-Anhalt, Halle/Saale - Behörde für Soziales, 
Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz Hamburg - Niedersächsisches Landesamt für Soziales Jugend und Familie, Hildesheim - Landeswohlfahrtsverband Hessen, Kassel - Ministerium für 
Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren  des Landes Schleswig-Holstein, Kiel - Landschaftsverband Rheinland, Köln - Bezirk Niederbayern, Landshut – Kommunaler Sozialverband 
Sachsen, Leipzig - Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung Rheinland-Pfalz, Mainz - Landesamt für Soziales und Familie Thüringen, Meiningen - Bezirk Oberbayern, München - Land-
schaftsverband Westfalen-Lippe, Münster - Bezirk Oberpfalz, Regensburg - Landesamt für Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz, Saarbrücken - Kommunaler Sozialverband Mecklenburg-
Vorpommern, Schwerin - Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg, Stuttgart - Bezirk Unterfranken, Würzburg 
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Die BAGüS hat mit Schreiben vom 17.12.2007 zum Pflege-Weiterentwicklungs-
gesetz umfassend Stellung genommen und ihre Stellungnahme den pflege- und be-
hindertenpolitischen Sprecherinnen und Sprechern der Bundestagsfraktionen zuge-
leitet. Diese Stellungnahme füge ich nochmals bei und wäre Ihnen sehr dankbar, 
wenn Sie diese – wie auch diesen Brief - den Mitgliedern des Ausschusses zur 
Kenntnis geben und wie üblich zur öffentlichen Anhörung auslegen würden.  

Außerdem wären wir sehr dankbar, wenn wir im weiteren Verfahren und auch bei 
künftigen Gesetzgebungsverfahren zur Pflege wie auch in der Vergangenheit als 
sachverständige Organisation geladen würden.  

 

Mit freundlichem Gruß  

gez. Dr. Baur 


